
Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin      79. Jahrgang      Nr. 6     25. Februar 202386

Verordnung 
zur Durchführung des Studierenden-Energiepreispauschalengesetzes im Land Berlin  

(EPPSG-Durchführungsverordnung Berlin – EPPSG-VO Bln)
Vom 21. Februar 2023

(3) Die Listen führen den Vor- und Nachnamen und das Geburts-
datum der in Absatz 1 genannten Personen, die Bezeichnung und  
das Ordnungsmerkmal der Ausbildungsstätte sowie das Bundesland, 
in welchem die Ausbildungsstätte belegen ist, auf. 

§ 4 
Plausibilisierung und Freigabe der Listen

(1) Die zuständigen Stellen prüfen die nach § 3 Absatz 2 von den 
Ausbildungsstätten übergebenen Listen auf Plausibilität. 

(2) Die zuständigen Stellen geben die plausibilisierten Listen frei, 
indem sie diese in das hierfür zentral bereitgestellte IT-System hoch-
laden. In diesem System wird nach Antragstellung das Vorliegen der 
Bewilligungsvoraussetzungen geprüft und unter Einsatz des Zu-
gangsschlüssels nach § 5 ein Abgleich zwischen den Listen und den 
bereitgestellten Antragsdaten (Fachverfahren) durchgeführt.

§ 5 
Generierung eines Zugangsschlüssels und Verschlüsselung

(1) Die in § 1 Absatz 1 bis 4 des Studierenden-Energiepreispau-
schalengesetzes aufgeführten Ausbildungsstätten sind verpflichtet, 
ihre Listen in den ihnen von den zuständigen Stellen zur Verfügung 
gestellten passwortgeschützten Zugangsschlüssel-Generator einzu-
geben. Der Generator erzeugt einen für die anspruchsberechtigten 
Personen bei Antragstellung nutzbaren kombinierten Zahlen- und 
Buchstabenschlüssel (Zugangsschlüssel) sowie zusätzlich eine per-
sönliche Identifikationsnummer (PIN). Der Generator verschlüsselt 
die Listen zusätzlich auf Ebene des einzelnen Datensatzes und ver-
sieht den Zugangsschlüssel mit einer Streuwertfunktion.

(2) Die Ausbildungsstätten stellen den anspruchsberechtigten 
Personen den jeweils sie betreffenden Zugangsschlüssel auf siche-
rem Transportweg zur Verfügung. Die verschlüsselten Listen der mit 
einer Streuwertfunktion versehenen Zugangsschlüssel werden ge-
mäß § 3 Absatz 2 an die zuständige Stelle übergeben.

§ 6 
Antragstellung

Die antragstellenden Personen müssen ihren Antrag nach § 2 Ab-
satz 2 des Studierenden-Energiepreispauschalengesetzes nach Er-
halt des Zugangsschlüssels über das Internet-Portal „Einmalzah-
lung200.de“ stellen. Eine Antragstellung auf anderem Wege ist aus-
geschlossen.

§ 7  
Identifizierung über das Nutzerkonto

(1) Bei Antragstellung erfolgt eine Identifizierung der antragstel-
lenden Person über das Nutzerkonto Bund „bund.ID“ mit dem si-
cheren Verfahren nach § 87a Absatz 6 Satz 1 der Abgabenordnung 
oder dem elektronischen Identitätsnachweis nach § 18 des Personal-
ausweisgesetzes, nach § 12 des eID-Karte-Gesetzes oder nach § 78 
Absatz 5 des Aufenthaltsgesetzes.

(2) Wenn die in Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 
910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 
2014 über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für 
elektronische Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung 
der Richtlinie 1999/93/EG (ABl. L 257 vom 28.8.2014, S. 73; L 23 
vom 29.1.2015, S. 19; L 155 vom 14.6.2016, S. 44) geregelten Be-
dingungen eingehalten werden, kann auch das Identifizierungsmittel 
eines anderen Mitgliedstaates genutzt werden. 

Auf Grund des § 2 Absatz 1 Satz 2 des Studierenden-Energie-
preispauschalengesetzes vom 16. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2357) 
verordnet der Senat:

§ 1 
Zuständige Stellen

(1) Die für Hochschulen zuständige Senatsverwaltung ist für die 
Vorbereitung und Bewilligung der Anträge auf Zahlung einer ein-
maligen Energiepreispauschale nach § 1 des Studierenden-Energie-
preispauschalengesetzes vom 16. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2357) 
in der jeweils geltenden Fassung aller Personen, die an einer im 
Land Berlin belegenen Ausbildungsstätte nach § 1 Absatz 1 des 
Studierenden-Energiepreispauschalengesetzes immatrikuliert oder 
angemeldet sind, zuständig. Gleiches gilt für Anträge von Personen, 
die an einer Ausbildungsstätte nach § 1 Absatz 4 des Studierenden-
Energiepreispauschalengesetzes, die einer Ausbildungsstätte nach 
§ 1 Absatz 1 des Studierenden-Energiepreispauschalengesetzes gleich-
steht, immatrikuliert oder angemeldet sind. Die Zuständigkeit er-
streckt sich auch auf Anträge solcher Personen, die an einer nicht im 
Land Berlin gelegenen Niederlassung einer Ausbildungsstätte, deren 
Hauptsitz sich im Land Berlin befindet, immatrikuliert oder ange-
meldet sind.

(2) Die für Schulwesen, Gesundheit und Pflege zuständigen Se-
natsverwaltungen sind jeweils entsprechend ihrer fachlichen Zu-
ständigkeit für die jeweiligen Ausbildungsstätten für die Vorberei-
tung und Bewilligung der Anträge auf Zahlung einer einmaligen 
Energiepreispauschale nach § 1 des Studierenden-Energiepreispau-
schalengesetzes aller Personen, die zum Besuch an einer im Land 
Berlin belegenen Ausbildungsstätte nach § 1 Absatz 2 bis 4 des 
Studierenden-Energiepreispauschalengesetzes angemeldet sind, zu-
ständig, soweit sie nicht unter Absatz 1 fallen. Die Zuständigkeit 
erstreckt sich auch auf Anträge solcher Personen, die zum Besuch an 
einer nicht im Land Berlin gelegenen Niederlassung der Ausbil-
dungsstätte, deren Hauptsitz sich im Land Berlin befindet, angemel-
det sind.

§ 2 
Aufgaben der zuständigen Stellen

(1) Die zuständigen Stellen unterstützen die in ihre Zuständigkeit 
fallenden Ausbildungsstätten bei der Erfüllung ihrer Pflichten nach 
dieser Rechtsverordnung und bereiten die Abwicklung des Bewilli-
gungsverfahrens nach Maßgabe dieser Rechtsverordnung vor.

(2) Die zuständigen Stellen entscheiden unter Nutzung automati-
scher Einrichtungen, deren Einsatz sich nach dieser Rechtsverord-
nung richtet, über die gemäß § 6 gestellten Anträge. 

§ 3 
Vorbereitung der Antragstellung  

durch Erstellung von Listen
(1) Die in § 1 Absatz 1 bis 4 des Studierenden-Energiepreispau-

schalengesetzes aufgeführten Ausbildungsstätten sind verpflichtet, 
jeweils eine Liste zu erstellen, in der sie alle Personen aufführen, die 
bei ihnen am 1. Dezember 2022 immatrikuliert oder zum Besuch 
angemeldet waren. Davon sind die in § 1 Absatz 1 Satz 2 des Studie-
renden-Energiepreispauschalengesetzes genannten Personen ausge-
nommen.

(2) Die Ausbildungsstätten übergeben ihre Listen der für sie nach 
§ 1 zuständigen Stelle über einen sicheren Transportweg, den die 
zuständige Stelle vorgibt. Vor Übergabe werden die Listen gemäß 
§ 5 verschlüsselt.
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(3) Nach Versendung des Antrags wird der Zugangsschlüssel ver-
wendet, um im Fachverfahren den verschlüsselten Datensatz zur 
antragstellenden Person in der nach § 4 Absatz 2 hochgeladenen 
Liste zu finden. Ist ein passender Datensatz auffindbar, wird dieser 
mit dem von der antragstellenden Person eingegebenen Zugangs-
schlüssel entschlüsselt und die persönlichen Daten aus dem ent-
schlüsselten Datensatz mit den Angaben im Antrag abgeglichen. 

(4) Der Antrag wird automatisch mit allen bereits eingereichten 
Anträgen abgeglichen und geprüft, ob eine Auszahlung an die an-
tragstellende Person bereits erfolgte.

(5) Besteht der Antrag die Prüfung nach den Absätzen 3 und 4, 
wird er bewilligt. Die Bekanntgabe des Bewilligungsbescheids, der 
nicht begründet werden muss, erfolgt per E-Mail. 

(6) Nach Bewilligung des Antrags wird der Zugangsschlüssel der 
anspruchsberechtigten Person entwertet. 

(7) Ist der eingegebene Zugangsschlüssel nicht richtig oder be-
reits entwertet, ist der Datensatz bei der Prüfung nach Absatz 3 
Satz 1 nicht auffindbar oder scheitert der Abgleich nach Absatz 3 
Satz 2, wird die antragstellende Person hierauf und die Möglichkeit, 
den Antrag anzupassen, automatisch hingewiesen. 

(8) Scheitert der Abgleich nach Absatz 4, wird der Antrag abgelehnt. 
Die Bekanntgabe des Ablehnungsbescheides erfolgt per E-Mail.

§ 12 
Handlungsfähigkeit

Im Bewilligungsverfahren werden auch antragstellende Personen, 
die nach bürgerlichem Recht in der Geschäftsfähigkeit beschränkt 
sind, als handlungsfähig anerkannt.

§ 13 
Antragstellung durch Dritte

(1) Stellt für die anspruchsberechtigte Person eine bevollmächtig-
te oder eine gesetzlich vertretungsberechtigte Person den Antrag, hat 
sich diese nach § 7 zu identifizieren.

(2) Die bevollmächtigte oder die gesetzlich vertretungsberechtig-
te Person hat im Antragssystem die vertretene Person und den Grund 
für die Vertretungsberechtigung anzugeben. 

§ 14 
Verarbeitung personenbezogener Daten

(1) Die zuständigen Stellen dürfen für die Erfüllung ihrer Aufga-
ben nach dem Studierenden-Energiepreispauschalengesetz und die-
ser Rechtsverordnung die erforderlichen personenbezogenen Daten 
verarbeiten.

(2) Die in § 1 Absatz 1 bis 4 des Studierenden-Energiepreispau-
schalengesetzes genannten Ausbildungsstätten dürfen für die Erfül-
lung ihrer Aufgaben nach dieser Rechtsverordnung die erforder-
lichen personenbezogenen Daten, soweit erforderlich auch zweck-
ändernd, verarbeiten. Die Ausbildungsstätten haben die gemäß § 3 
Absatz 1 erstellten Listen nach Beendigung der Bewilligungs ver fah-
ren, spätestens jedoch zum 31. Dezember 2023 zu löschen. 

§ 15 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung im Ge-
setz- und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

(2) Diese Verordnung tritt am 31. März 2028 außer Kraft. 

Berlin, den 21. Februar 2023

Der Senat von Berlin

Franziska  G i f f e y
Regierende Bürgermeisterin

Ulrike  G o t e
Senatorin für Wissenschaft,  

Gesundheit, Pflege und Gleichstellung

Stephan  S c h w a r z
Senator

für die Senatorin für Bildung,  
Jugend und Familie

§ 8  
Identifizierung mit Zugangsschlüssel  

und Identifikationsnummer
(1) Abweichend von § 7 kann sich die antragstellende Person über 

das Nutzerkonto Bund „bund.ID“ auch mit dem Zugangsschlüssel 
und der PIN identifizieren.

(2) Die anspruchsberechtigte Person erhält die PIN von der Aus-
bildungsstätte, bei der sie immatrikuliert oder zum Besuch angemel-
det ist. Die Ausbildungsstätte darf die PIN nur herausgeben, wenn 
die anspruchsberechtigte Person ihre Identität mittels eines amt-
lichen Lichtbildausweises oder auf andere geeignete Weise nach-
gewiesen hat.

§ 9  
Antragskonto

(1) Nach erfolgreicher Identifizierung kann die antragstellende 
Person im Antragssystem des Internet-Portals ihren Antrag stellen. 
Hierfür wird für sie automatisch ein Antragskonto eingerichtet, in 
welchem der Antrag gespeichert wird.

(2) Die antragstellende Person kann im Antragskonto den aktu-
ellen Bearbeitungsstand einsehen. Einen zweiten Antrag kann sie 
nicht stellen.

§ 10 
Antragsinformationen

(1) Die antragstellende Person hat im Antrag folgende Angaben 
zu machen:
1. Vor- und Familienname,
2. Geburtsdatum und -ort,
3. E-Mail-Adresse,
4. Anschrift,
5. Matrikelnummer (sofern vorhanden),
6. Bundesland, in dem die Ausbildungsstätte belegen ist, welche den 

Zugangsschlüssel der antragstellenden Person ausgestellt hat,
7. Bankverbindung.
Soweit die in Satz 1 genannten Informationen bereits als Stamm-
daten im Nutzerkonto Bund „bund.ID“ hinterlegt sind, werden sie 
nach der Identifizierung gemäß § 7 oder § 8 automatisch in das An-
tragssystem übernommen. 

(2) Die antragstellende Person hat zu versichern, dass
1. sie am 1. Dezember 2022 ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen 

Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland hatte, 
2. sie am 1. Dezember 2022 an einer in § 1 Absatz 1 bis 4 des Stu-

dierenden-Energiepreispauschalengesetzes aufgeführten Ausbil-
dungsstätten immatrikuliert oder zum Besuch angemeldet war, 
jedoch nicht im Status einer Gasthörerin oder Gasthörers,

3. sie bislang keinen Antrag nach § 2 Absatz 2 des Studierenden-
Energiepreispauschalengesetzes gestellt hat und 

4. ihr bislang keine Energiepreispauschale nach dem Studieren-
den-Energiepreispauschalengesetz zu ihren Gunsten bewilligt 
oder ausgezahlt worden ist,

sowie zu erklären, dass die benannte E-Mail-Adresse für die Kom-
munikation im Verfahren einschließlich der Bekanntgabe des Be-
scheides benutzt werden darf.

(3) Die antragstellende Person hat ferner den Zugangsschlüssel 
einzugeben, der ihr nach § 5 Absatz 2 Satz 1 von ihrer Ausbildungs-
stätte zur Verfügung gestellt wurde. 

§ 11 
Verfahren

(1) Der Bescheid wird nach Maßgabe der Absätze 2 bis 8 voll-
ständig durch automatische Einrichtungen erlassen. 

(2) Der Antrag kann durch die antragstellende Person erst ver-
sendet werden, wenn die Daten der Bankverbindung syntaktisch 
oder semantisch richtig sind und alle Pflichtangaben im Antrags-
system ausgefüllt wurden. 
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